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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1955

Norm

StPO §79 Abs2

StPO §294 Abs2

Rechtssatz

Auch die Zustellung der Rechtsmittelausführung an den Angeklagten zur etwaigen Gegenausführung hat, wenn ein

Wahlverteidiger vorhanden ist, von Amts wegen an diesen und nicht an den Angeklagten selbst zu erfolgen.
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